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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Schleifkörper  für 
motorgetriebene  Schleifapparate,  umfassend  einen 
Träger  und  aus  diesem  hervorstehende  Schneid- 
körper,  wobei  die  Schneidkörper  an  dem  Träger  im 
wesentlichen  starr  gehalten  sind.  Ein  dem  Oberbe- 
griff  des  Anspruchs  1  entsprechender  Schleifkörper 
ist  z.B.  aus  der  DE-A-2  651  563  bekannt. 

Derartige  Schleifkörper  für  motorgetriebene 
Schleifapparate  sind  seit  langem  bekannt.  Es  han- 
delt  sich  hierbei  um  das  üblicherweise  bei  den 
Schleifapparaten  verwendete  Schleifpapier.  Dieses 
Schleifpapier  hat  allerdings  den  Nachteil,  daß 
schon  nach  kurzer  Zeit  der  Werkstoffabtrag  merk- 
lich  nachläßt,  was  einerseits  auf  einem  zunehmen- 
den  Verschleiß  des  Schleifkörpers  und  andererseits 
auf  einer  zunehmenden  Auffüllung  eines  zwischen 
den  Schneidkörpern  bestehenden  Spanraums  be- 
ruht.  Der  Schleifkörper  verschleißt  durch  die  hohen 
Beschleunigungskräfte,  die  bei  den  motorgetriebe- 
nen  Schleifapparaten  auf  die  Schneidkörper  über- 
tragen  werden  und  zu  einer  Lösung  einer  Bindung 
der  Schneidkörper  an  den  Träger  führen,  so  daß 
die  Schneidkörper  im  Laufe  der  Zeit  aus  dem 
Träger  herausbrechen. 

Um  diesen  Verschleiß  gering  zu  halten,  wird 
üblicherweise  die  Bindung  zwischen  dem  Schneid- 
körper  und  dem  Träger  elastisch  gestaltet,  so  daß 
die  starken  Beschleunigungskräfte  gedämpft  wer- 
den  können.  Eine  derartige  elastische  Bindung  wird 
durch  die  Verwendung  von  Leim,  insbesondere  von 
Glutinleim  oder  Hautleim,  erreicht. 

Die  üblicherweise  bei  motorgetriebenen 
Schleifwerkzeugen  verwendeten  Schleifpapiere 
weisen  eine  derartige  Leimbindung  der  Schneid- 
körper  an  den  Träger  auf. 

Eine  solche  elastische  Bindung  des  Schneid- 
körpers  an  dem  Träger  hat  jedoch  den  Nachteil, 
daß  dieser  nunmehr  dem  Träger  -  insbesondere 
bei  großen  Beschleunigungen  -  nicht  mehr  verzö- 
gerungsfrei  folgt  und  damit  eine  Minderung  der 
Schleifleistung  eintritt. 

Durch  die  DE  26  51  563  A1  ist  ein  Schleifwerk- 
zeug  für  die  Spiegelpolitur  von  Glasoberflächen 
bekannt  geworden,  bei  dem  Schleifkörper  aus  Zir- 
konoxid,  Ceroxid  oder  rotem  Eisenoxid  oder  einer 
Verbindung  daraus  in  einem  porösen,  ausgehärte- 
ten,  ungesättigten  Polyesterharz  eingebettet  sind. 

Auf  diese  Weise  ist  zwar  eine  relativ  starre 
Verbindung  der  Schneidkörper  mit  dem  Träger  ge- 
währleistet,  was  zu  einem  gewissen  Nachschärfef- 
fekt  der  Schneidkörper  an  den  Rändern  führt,  je- 
doch  weisen  auch  solche  Schleifkörper  bei  man- 
chen  Anwendungsfällen  keine  ausreichende  Schlei- 
fleistung  auf. 

Der  Erfindung  liegt  demnach  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  einen  Schleifkörper  für  motorgetriebene 
Schleifapparate  der  gattungsgemäßen  Art  derart  zu 
verbessern,  daß  eine  verbesserte  Schleifleistung 

5  erreicht  wird. 
Diese  Aufgabe  wird  beim  Schleifkörper  der  ein- 

gangs  genannten  Art  erfindungsgemäß  dadurch  ge- 
löst,  daß  die  Schneidkörper  im  Mittel  einen  Ab- 
stand  voneinander  aufweisen,  der  größer  als  das 

io  1  ,5-fache  des  mittleren  Durchmessers  der  Schneid- 
körper  ist. 

Erfindungsgemäß  wird  also  zwischen  den  ein- 
zelnen  Schneidkörpern  ein  größerer  Spanraum  ge- 
schaffen,  als  dies  bei  den  bisher  bekannten  Schleif- 

75  körpern  üblich  ist.  Dadurch  ergbit  sich  eine  erhebli- 
che  Verbesserung  der  Schleifleistung. 

Eine  weitere  Verbesserung  ergibt  sich,  wenn 
die  Schneidkörper  im  Mittel  einen  Abstand  vonein- 
ander  aufweisen,  der  mindestens  das  2-fache  des 

20  Durchmessers  der  Schneidkörper  beträgt. 
Ein  ausreichender  Spanraum  zwischen  den 

Schneidkörpern  ist  jedoch  nicht  nur  dadurch  zu 
erreichen,  daß  die  Schneidkörper  einen  grösseren 
mittleren  Abstand  voneinander  aufweisen  als  bisher 

25  bekannt,  denn  für  den  Spanraum  ist  auch  wesent- 
lich,  wie  der  Träger  im  Zwischenraum  zwischen 
den  Schneidkörpern  ausgebildet  ist. 

Aus  diesem  Grund  ist  es  vorteilhaft,  wenn  zwi- 
schen  den  Schneidkörpern  eine  gegenüber  vorde- 

30  ren  Enden  der  Schneidkörper  im  wesentlichen  zu- 
rückgesetzte  Trägeroberfläche  einen  grossen 
Spanraum  schafft. 

Abgesehen  davon,  daß  die  Trägerfläche  vorteil- 
hafterweise  zwischen  den  Schneidkörpern  zurück- 

35  gesetzt  ist,  ist  auch  noch  wesentlich,  wie  die  Trä- 
gerfläche  in  diesem  Bereich  ausgebildet  ist.  So  ist 
es  beispielsweise  zweckmäßig,  wenn  der  Träger 
eine  im  wesentlichen  gleichförmige  Trägeroberflä- 
che  aufweist,  von  der  die  Schneidkörper  abstehen. 

40  Eine  derartige  Ausbildung  der  Trägeroberfläche  er- 
laubt  zum  einen  den  Spanraum  optimal  gross  zu 
gestalten  und  zum  anderen  eine  leichte  Entleerung 
dieses  Spanraums,  da  sich  die  Späne  nicht  in 
groben  Unebenheiten  auf  der  Trägerfläche  festset- 

45  zen  können  und  sich  dadurch  der  Spanraum  immer 
schnell  genug  leert. 

Die  günstigste  und  einfachste  Lösung  betref- 
fend  die  Ausbildung  der  Trägeroberfläche  sieht 
vor,  daß  der  Träger  eine  ungefähr  ebene  Trager- 

50  Oberfläche  aufweist. 
Bei  den  bisher  beschriebenen  Ausführungsbei- 

spielen  wurden  die  Schneidkörper  als  solche  nicht 
näher  definiert,  d.h.  bei  den  bisher  beschriebenen 
Ausführungsbeispielen  können  auch  übliche 

55  Schneidkörper,  beispielsweise  aus  Korund,  Borni- 
trid  und  vergleichbaren  ähnlichen  Materialien  Ver- 
wendung  finden.  Diese  Partikel  haben  gewöhnli- 
cherweise  eine  mehreckige  kantige  Struktur.  Im 
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Zusammenhang  mit  der  starren  Halterung  der 
Schneidkörper  an  dem  Träger  ist  es  jedoch  vorteil- 
haft,  wenn  die  Schneidkörper  an  ihrem  der  Träger- 
oberfläche  abgewandten  Ende  eine  zu  dieser  unge- 
fähr  parallele  Frontfläche  aufweisen.  Diese  Ausbil- 
dung  der  Schneidkörper  hat  den  Vorteil,  daß  die 
Schneidkörper  mit  dieser  Frontfläche  auf  dem 
Werkstück  anliegen  und  die  Bewegung  der 
Schneidkörper  relativ  zur  Frontfläche  lediglich  dazu 
führt,  daß  die  Schneidkörper  in  deren  Zwischenräu- 
me  hineinragendes  Material  abtragen.  Dadurch  wird 
erreicht  daß  die  zu  schleifende  Fläche  wesentlich 
gleichmässiger  abgetragen  wird,  als  dies  mit  den 
bisher  bekannten,  teilweise  vorne  spitzen  Schneid- 
körpern  der  Fall  ist. 

Bei  dieser  Ausbildung  der  Schneidkörper  ist 
die  Qualität  der  zu  bearbeitenden  Flächen  noch 
dadurch  zu  verbessern,  daß  die  Frontflächen  aller 
Schneidkörper  im  wesentlichen  auf  einer  geometri- 
schen  Fläche  liegen,  so  daß  keiner  der  Schneid- 
körper  tiefer  als  der  andere  in  das  zu  bearbeitende 
Werkstück  eingreift. 

Diese  geometrische  Fläche  kann  entsprechend 
der  jeweils  zu  bearbeitenden  Form  ausgebildet 
sein,  beispielsweise  kann  die  geometrische  Fläche 
beim  Bearbeiten  von  Rundungen  oder  Bohrungen 
Zylinderform  aufweisen.  Beim  Flächenschleifen  ist 
es  jedoch  erforderlich,  daß  die  geometrische  Flä- 
che  eine  Ebene  ist,  in  der  sämtliche  Frontflächen 
der  Schneidkörper  liegen. 

Bei  der  Ausbildung  der  Schneidkörper  mit  ei- 
ner  Frontfläche  ist  es  zweckmäßig,  daß  die 
Schneidkörper  ungefähr  in  einer  Ebene  mit  ihrer 
Frontfläche  liegen  und  am  Rand  der  Frontfläche 
angeordnete  Schneidkanten  aufweisen,  so  daß  jeg- 
liche  Bewegung  der  Schneidkörper  in  der  Ebene 
ihrer  Frontfläche  zu  einem  Schneideingriff  dieser 
Schneidkanten  in  die  Oberfläche  des  zu  bearbei- 
tenden  Werkstücks  führt.  Ausserdem  haben  derart 
angeordnete  Schneidkanten  auch  den  Vorteil,  daß 
sie  sich  selbst  mit  zunehmender  Abnützung  der 
Schneidkörper  im  Bereich  ihrer  Frontfläche  nach- 
schleifen  und  so  stets  eine  optimale  Schleifwirkung 
eines  jeden  Schneidkörpers  gegeben  ist. 

Als  geeignete  Form  für  den  Schneidkörper  eig- 
net  sich  eine  solche,  bei  der  dieser  zylinderähnlich 
ist. 

Alternativ  dazu  ist  es  aber  ebenfalls  denkbar, 
daß  der  Schneidkörper  mit  einer  ringsumlaufenden 
Hinterschneidung  unterhalb  der  Frontfläche  verse- 
hen  ist,  so  daß  sich  am  Umfang  der  Frontfläche 
scharfe  Kanten  mit  einem  Keilwinkel  kleiner  90° 
bilden.  Bevorzugterweise  wird  dies  dadurch  reali- 
siert,  daß  die  Schneidkörper  die  Form  eines  ein- 
schaligen  Hyperboloids  aufweisen. 

Hinsichtlich  des  Querschnitts  der  Form  der 
Schneidkörper  sind  ebenfalls  alle  Möglichkeiten 
denkbar.  So  empfiehlt  es  sich  beispielsweise,  daß 

die  Schneidkörper  einen  ungefähr  kreisförmigen 
Querschnitt  aufweisen.  Es  kann  aber  auch  in  be- 
sonderen  Fällen,  wenn  beispielsweise  durch  die 
Kanten  ein  besonderer  Schnitt  erreicht  werden  soll, 

5  vorteilhaft  sein,  wenn  die  Schneidkörper  einen  un- 
gefähr  vieleckigen  Querschnitt  aufweisen,  wobei 
bevorzugterweise  auf  einen  Querschnitt  zurückge- 
griffen  wird,  welcher  die  Form  eines  regelmäßigen 
Vielecks  zeigt.  Als  exemplarische  Ausführungsbei- 

io  spiele  können  ein  dreieckiger  Querschnitt  oder  ein 
viereckiger  Querschnitt  genannt  werden. 

Bezüglich  der  Ausrichtung  der  zylindrisch  lang- 
gestreckten  Form  relativ  zur  Trägeroberfläche  wur- 
den  bislang  noch  keine  näheren  Angaben  gemacht. 

15  So  ist  es  bei  bestimmten  Einsatzzwecken,  bei  de- 
nen  beispielsweise  in  irgendeiner  Richtung  eine 
Vorzugsrichtung  definiert  werden  soll,  denkbar,  daß 
die  Schleifkörper  eine  zur  Trägeroberfläche  ge- 
neigte  Längsachse  aufweisen. 

20  Desgleichen  ist  es  möglich,  die  Längsachsen 
der  einzelnen  Schneidkörper  bezüglich  Richtung 
und  Neigungswinkel  innerhalb  gewisser  Grenzen 
statistisch  zu  variieren.  Die  einfachste  und  zweck- 
mässigste  Ausbildung  sieht  jedoch  vor,  daß  eine 

25  Zylinderachse  der  Schneidkörper  im  wesentlichen 
senkrecht  auf  der  Trägeroberfläche  steht. 

Die  Höhe  der  Schneidkörper  kann  bei  den 
vorstehend  beschriebenen  Ausführungsbeispielen 
an  sich  beliebig  gewählt  werden.  Es  hat  sich  als 

30  vorteilhaft  und  insbesondere  für  weiche  Werkstoffe 
als  ausreichend  erwiesen,  wenn  die  Schneidkörper 
sich  von  der  Trägeroberfläche  um  mindestens  0,1 
mm  erheben.  Noch  günstiger  ist  es  jedoch,  wenn 
sich  die  Schneidkörper  von  der  Trägerfläche  um 

35  mindestens  0,3  mm  erheben.  Insbesondere  bei 
harten  Werkstoffen  werden  optimale  Verhältnisse 
dann  erzielt,  wenn  sich  die  Schneidkörper  von  der 
Trägeroberfläche  um  mindestens  0,5  mm  erheben. 

Im  Gegensatz  zu  den  bisher  bekannten  Schleif- 
40  körpern,  bei  denen  die  Schneidkörper  gleichmäs- 

sig  auf  einen  Träger  gestreut  werden,  so  daß 
Schneidkörper  an  Schneidkörper  sitzt,  eröffnen 
sich  bei  dem  erfindungsgemässen  Schleifkörper 
zusätzliche  Möglichkeiten  insbesondere  dadurch, 

45  daß  die  Schneidkörper  einen  definierten  Abstand 
voneinander  aufweisen. 

Hierbei  hat  es  sich  gezeigt,  daß  es  vorteilhaft 
ist,  wenn  die  Schneidkörper  in  einem  regelmäßigen 
Muster  angeordnet  sind.  Eine  Form  eines  derarti- 

50  gen  Musters  sieht  vor,  daß  das  Muster  aus  konzen- 
trischen  Kreisen  aufgebaut  ist,  die  zweckmässiger- 
weise  so  angeordnet  sind,  daß  die  Mittelpunkte  der 
Kreise  ungefähr  auf  den  Eckpunkten  gleichschen- 
kliger  Dreiecke  liegen. 

55  Durch  diese  definierte  Anordnung  der  Schneid- 
körper  hat  man  die  Möglichkeit,  gleichzeitig  den 
Bewegungen  des  Motorantriebs  Rechnung  zu  tra- 
gen,  wobei  das  Muster  unter  den  Gesichtspunkten 

3 
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ausgewählt  werden  sollte,  daß  möglichst  jedes  Flä- 
chenelement  des  zu  bearbeitenden  Werkstücks 
von  jeweils  mindestens  einem  Schneidkörper  bear- 
beitet  wird. 

Weitere  Möglichkeiten  einer  vorteilhaften  An- 
passung  des  Musters  an  die  dem  Schleifkörper 
durch  den  motorischen  Antrieb  aufgezwungenen 
Bewegungen  ergeben  sich  dadurch,  daß  das  Mu- 
ster  rotationssymmetrisch  zu  einem  Zentrum  auf- 
gebaut  ist.  Dies  trägt  zumindest  teilweise  den  dem 
Schleifkörper  von  dem  motorischen  Antrieb  aufge- 
zwungenen  Bewegungen  Rechnung,  so  daß  damit 
eine  zusätzliche  vorteilhafte  Anpassung  der  Schlei- 
fleistung  eines  jeden  Schleifkörpers  auf  der  gesam- 
ten  Trägeroberfläche  erreicht  werden  kann. 

Dies  ist  insbesondere  dann  der  Fall,  wenn  das 
Zentrum  mit  einer  Drehachse  zusammenfällt,  um 
die  der  Schleifkörper  motorgetrieben  drehbar  ist.  In 
einem  solchen  Fall  kann  das  Muster  auch  den 
unterschiedlichen  Winkelgeschwindigkeiten  und  zu 
durchlaufenden  Bogensegmenten  der  einzelnen  in 
unterschiedlichen  Abständen  vom  Zentrum  ange- 
ordneten  Schneidkörper  angepaßt  werden,  so  daß 
damit  durch  das  Muster  die  Schleifleistung  jedes 
einzelnen  Schneidkörpers  festlegbar  ist. 

Bei  allen  Varianten  der  bisher  bekannten  Aus- 
führungsbeispiele  des  erfindungsgemässen  Schleif- 
körpers  wurde  davon  ausgegangen,  daß  erfin- 
dungsgemäss  die  Schneidkörper  an  dem  Träger 
im  wesentlichen  starr  gehalten  sind.  Wie  diese 
starre  Ausbildung  technisch  realisiert  werden  soll, 
wurde  bislang  offen  gelassen. 

Eine  Möglichkeit  der  Ausbildung  des  erfin- 
dungsgemässen  Schleifkörpers  sieht  vor,  daß  die 
Schneidkörper  in  den  Träger  eingebettet  sind.  Dies 
ist  günstigerweise  dadurch  möglich,  daß  die 
Schneidkörper  an  dem  Träger  durch  eine  Voll- 
kunstharzeinbettung  gehalten  sind.  Es  ist  zwar  be- 
kannt,  Schneidkörper  in  üblicher  Weise  mit  Leim 
oder  auch  mit  Kunstharz  an  einem  Träger  zu  hal- 
ten.  Diese  Halterung  ist  jedoch  im  Rahmen  der 
vorliegenden  Erfindung  nicht  ausreichend.  Die  ein- 
zige  Möglichkeit,  die  den  Anforderungen  gemäss 
der  vorliegenden  Erfindung  bezüglich  der  Starrheit 
der  Verbindung  zwischen  den  Schneidkörpern  und 
dem  Träger  gerecht  wird,  ist  eine  Vollkunstharzein- 
bettung. 

Eine  andere,  in  einigen  Fällen  sehr  zweckmäs- 
sige  Einbettung  der  Schneidkörper  sieht  vor,  daß 
die  Schneidkörper  in  einer  Metalleinbettung  gehal- 
ten  sind.  Diese  Metalleinbettung  erlaubt  eine  ent- 
sprechend  starre  Halterung  der  Schneidkörper. 

Eine  weitere  zweckmässige  Einbettungsvarian- 
te  sieht  vor,  daß  die  Schneidkörper  in  einer  Kera- 
mikeinbettung  gehalten  sind. 

Bei  den  herkömmlichen  Schleifscheiben  ist  der 
Träger  gewöhnlich  aus  einem  elastischen  und 
biegbaren  Material,  beispielsweise  aus  einem  Ge- 

webe  oder  aus  Papier  hergestellt.  Für  die  erfin- 
dungsgemässe  starre  Halterung  der  Schneidkörper 
an  dem  Träger  ist  es  jedoch  auch  von  Vorteil, 
wenn  der  Träger  selbst  ein  starrer  Körper  ist.  So 

5  ist  z.B.  bei  einer  besonders  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  daran  gedacht,  daß  der  Träger  ein  Me- 
tallblech  ist,  wobei  dieses  Metallblech  insbesonde- 
re  ein  Stahlblech  sein  kann,  das  wegen  seiner 
Härte  für  die  erfindungsgemässe  starre  Halterung 

io  der  Schneidkörper  geeignet  ist. 
Desweiteren,  vor  allem  in  Kombination  mit  ei- 

nem  Träger  aus  Metallblech,  ist  es  auch  günstig, 
wenn  die  Schneidkörper  selbst  aus  Metall  herge- 
stellt  sind,  bevorzugterweise  ist  hier  ein  Hartmetall 

15  vorgesehen. 
Alternativ  zu  einer  Ausbildung  der  Schneidkör- 

per  aus  Metall  sieht  eine  andere  bevorzugte  Aus- 
führungsform  vor,  daß  die  Schneidkörper  Diamant- 
körner  sind.  Auch  diese  Diamantkörner  sind  zweck- 

20  mäßigerweise  so  angeordnet,  daß  deren  vordere 
Schneidkanten  im  wesentlichen  in  einer  Ebene  lie- 
gen. 

Im  Gegensatz  zu  den  Schleifkörpern,  bei  de- 
nen  die  Schneidkörper  in  den  Träger  eingebettet 

25  sind,  sieht  eine  besonders  geeignete  Variante,  vor- 
zugsweise  in  Verbindung  mit  einem  Träger  aus 
Stahlblech  und  Schneidkörpern  aus  Metall,  vor,  daß 
die  Schneidkörper  auf  der  Trägeroberfläche  gehal- 
ten  sind. 

30  Insbesondere  bei  der  Verwendung  von  Dia- 
mantkörnern,  aber  auch  bei  aus  Metall  ausgebilde- 
ten  Schneidkörpern  ist  eine  bevorzugte  Möglichkeit 
der  Befestigung  derselben  auf  dem  Träger  darin  zu 
sehen,  daß  die  Schneidkörper  auf  der  Trägerober- 

35  fläche  aufgelötet  sind,  wobei  sich  insbesondere 
das  Auftraglötverfahren  anbietet. 

Als  weitere  Alternative  dazu  ist  es  aber  auch 
denkbar,  wenn  die  Schneidkörper  auf  die  Träger- 
oberfläche  aufgeschweißt  sind.  Auch  dieses  Ver- 

40  fahren  bietet  sich  bei  der  Verwendung  von  Diaman- 
ten  als  Schneidkörper  an. 

Schließlich  ist  es  auch  alternativ  zu  den  bisher 
beschriebenen  Arten  von  Schneidkörpern  denkbar, 
daß  diese  Schneidkörper  Metallplättchen  sind,  die 

45  gemäß  einer  der  vorstehend  beschriebenen  Mög- 
lichkeiten  auf  dem  Träger  gehalten  sind. 

Besonders  einfach  herzustellen  ist  ein  Ausfüh- 
rungsbeispiel,  wenn  Schneidkörper  und  Träger  ein- 
stückig,  d.h.  aus  demselben  Materialstück  herge- 

50  stellt  sind.  Hierbei  wird  eine  Oberfläche  eines  ent- 
sprechenden  Metallblechs  mit  einer  Abdeckung  im 
Bereich  der  Schneidkörper  versehen  und  in  den 
dazwischenliegenden  Bereichen  geätzt,  so  daß  die 
Schneidkörper  stehenbleiben  und  die  Trägerober- 

55  fläche  bezüglich  der  Frontfläche  der  Schneidkörper 
aufgrund  des  herausgeätzten  Materials  zurückge- 
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setzt  ist.  Hierzu  wird  bevorzugterweise  als  Aus- 
gangsmaterial  ein  Chromnickelstahlblech  verwen- 
det. 

Alternativ  zu  den  bisher  beschriebenen  Träger- 
materialien  kann  vorgesehen  sein,  daß  der  Träger 
ein  Gewebematerial  ist,  wobei  dieses  ein  Gewebe 
aus  Naturfasern,  synthetischen  Fasern  oder  sogar 
Metallfasern  sein  kann. 

Ein  weiteres,  als  Alternative  zu  den  bisherigen 
Ausführungsbeispielen  anzusehendes  Ausführungs- 
beispiel  sieht  vor,  daß  die  Schneidkörper  aus  dem 
Träger  ausgeprägt  sind  und  somit  einstückig  mit 
dem  Träger  verbunden  sind.  Durch  das  Ausprägen 
der  Schneidkörper  ist  dieses  Ausführungsbeispiel 
äußerst  einfach  und  kostengünstig  herzustellen. 

Weniger  zum  schleifen,  aber  insbesondere 
zum  nacharbeiten  und  polieren  ist  ein  Schleifkörper 
geeignet,  bei  welchem  die  Schneidkörper  aus  dem 
Träger  ausgeprägte  Formkörper  sind,  so  daß  diese 
Schneidkörper  lediglich  aufgrund  der  Tatsache, 
daß  sie  über  die  Oberfläche  des  zu  bearbeitenden 
Materials  gleiten,  eine  Polierwirkung  bei  diesem 
Material  erzielen. 

Um  trotzdem  eine  gewisse  Flexibilität  beim 
Träger  zuzulassen,  ist  ein  in  der  Anwendung  vor- 
teilhaftes  Ausführungsbeispiel  so  ausgebildet,  daß 
der  Träger  auf  seiner  den  Schneidkörpern  gegen- 
überliegenden  Seite  eine  elastische  Auflage  trägt. 
Zweckmässigerweise  ist  dann  die  elastische  Aufla- 
ge  ihrerseits  an  einer  Unterseite  einer  motorgetrie- 
benen  Platte  gehalten,  so  daß  der  Träger  als  Gan- 
zes  durch  die  elastische  Auflage  relativ  zur  motor- 
getriebenen  Platte  noch  eine  gewisse  Beweglich- 
keit  aufweist,  jedoch  stets  sichergestellt  ist,  daß  die 
Schneidkörper  relativ  zum  Träger  starr  gehalten 
sind. 

In  Ergänzung  zur  Schaffung  eines  Schleifkör- 
pers  mit  den  vorstehend  dargelegten  erfindungsge- 
mässen  Merkmalen  liegt  der  Erfindung  ebenfalls 
die  Aufgabe  zugrunde,  das  erfindungsgemässe 
Schleifwerkzeug  bei  möglichst  vorteilhaften  Varian- 
ten  motorgetriebener  Schleifapparate  zu  verwen- 
den. 

Gemäss  einer  ersten  Ausführungsform  wird 
diese  Aufgabe  bei  einem  der  voranstehend  be- 
schriebenen  Schleifkörper  dadurch  gelöst,  daß  der 
Schleifkörper  als  Schleiforgan  bei  Schwingschlei- 
fern  verwendet  wird. 

Bei  einer  derartigen  Verwendung  des  erfin- 
dungsgemässen  Schleifkörpers  treten  dessen  Vor- 
teile  deutlich  zutage,  da  bei  Schwingschleifern  auf- 
grund  der  kreisenden  Bewegung  des  Schleiforgans 
hohe  Beschleunigungskräfte  auf  die  Schneidkörper 
wirken,  so  daß  die  erfindungsgemässen  Effekte 
zum  Tragen  kommen. 

Bei  einer  weiteren  Variante  wird  die  Aufgabe 
bei  einem  der  voranstehend  beschriebenen  Schleif- 
körper  dadurch  gelöst,  daß  der  Schleifkörper  als 
Schleiforgan  bei  Schleifern  mit  rotierenden  Schleif- 

5  organen  verwendet  wird. 
Bei  einer  derartigen  Verwendung  des  erfin- 

dungsgemässen  Schleiforgans  treten  genau  wie 
bei  Schwingschleifern,  die  vorstehend  beschriebe- 
nen  vorteilhaften  Eigenschaften  deutlich  zutage. 

io  Bei  einer  weiteren  Variante  wird  die  erfindungs- 
gemäße  Aufgabe  bei  einem  der  voranstehend  be- 
schriebenen  Schleifkörper  dadurch  gelöst,  daß  der 
Schleifkörper  als  Schleiforgan  bei  Schleifern  mit 
einem  um  eine  gerätefeste  Achse  oszillierend  ver- 

15  schwenkbaren  Schleifwerkzeug  verwendet  wird. 
Diese  Art  von  Schleifapparaten  unterscheidet 

sich  durch  ihre  besondere  Art  der  Bewegung  des 
Schleifwerkzeugs  von  den  übrigen  Schleifapparaten 
grundsätzlich.  Bei  einem  vorteilhaften  Ausführungs- 

20  beispiel  eines  derartigen  Schleifapparates  wird  das 
Schleiforgan  mit  einer  Oszillationsfrequenz  von 
mehreren  Tausend  bis  mehreren  Zehntausend  pro 
Minute  um  Winkel  kleiner  als  10°,  vorzugsweise 
kleiner  als  7°,  hin-und  hergeschwenkt.  Bezüglich 

25  der  Merkmale  dieses  für  den  Einsatz  des  erfin- 
dungsgemäßen  Schleifkörpers  in  besonderem 
Maße  geeigneten  Schleifapparates  wird  auf  die 
PCT-Anmeldung  PCT/DE  86/00466  sowie  das  deut- 
sche  Gebrauchsmuster  86  18  750.3  verwiesen.  Bei 

30  diesem  Schleifapparat  treten  am  Schneidorgan 
selbst  sehr  hohe  Beschleunigungskräfte  auf,  die 
bei  üblicherweise  verwendeten  Schleifpapieren 
dazu  führen,  daß  diese  vorzeitig  in  ihrer  Schleifwir- 
kung  nachlassen. 

35  Die  Verwendung  des  erfindungsgemäßen 
Schleiforgans  bei  derartigen  Schleifern  hat  jedoch 
zur  Folge,  daß  die  Schleifwirkung  dieser  Schleifkör- 
per  auch  gegenüber  der  Wirkung  bei  anderen  mo- 
torgetriebenen  Schleifapparaten  noch  wesentlich 

40  verbessert  ist,  was  darin  begründet  ist,  daß  die 
vorteilhaften  Eigenschaften  des  erfindungsgemäßen 
Schleifkörpers  der  Bewegungscharakteristik  dieses 
motorgetriebenen  Schleifapparates  entgegenkom- 
men. 

45  So  werden  beispielsweise  mit  einem  Träger, 
bei  welchem  die  Schneidkörper  durch  den  üblichen 
Leim  gebunden  sind,  keine  zufriedenstellenden 
Schleifergebnisse  erzielt.  Verwendet  man  jedoch 
eine  in  erfindungsgemässer  Weise  starre  Befesti- 

50  gung  des  Schneidkörpers  auf  dem  Träger,  so  tritt 
eine  ausserordentlich  grosse  Verbesserung  der 
Schleifleistung  auf,  die  sich  einerseits  in  einer  er- 
höhten  Standzeit  des  Schleifkörpers  als  solchem 
manifestiert  und  andererseits  in  einer  selbst  bei 

55  unverbrauchtem  Schleifkörper  gegenüber  anderen 
Schleifapparaten  wesentlich  höheren  Schleiflei- 
stung,  die  durch  die  besondere  Bewegungsart  des 
Schleifkörpers  bei  diesem  Schleifapparat  bedingt 
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ist.  So  kann  bereits  mit  konventionellen  Schleifkör- 
pern  und  einem  konventionellen  Träger  an  dem  die 
Schneidkörper  allerdings  in  erfindungsgemässer 
Weise  starr  durch  eine  Vollkunstharzeinbettung  ge- 
halten  sind,  eine  Schleifleistung  erreicht  werden, 
die  diejenige  desselben  Schleifkörpers  bei  Verwen- 
dung  im  Zusammenhang  mit  anderen  Schleifappa- 
raten  bei  weitem  übertrifft. 

Hinzu  kommt  noch,  daß  die  oszillierende  Bewe- 
gung  auch  mit  Schneidkörpern  entsprechend  den 
vorteilhaften  Ausführungsformen  der  Unteransprü- 
che  in  idealer  Weise  zusammenwirkt,  da  die  beid- 
seitige  entgegengesetzte  Beanspruchung  dieser 
Schneidkörper  insbesondere  die  zur  Trägeroberflä- 
che  parallele  Frontfläche  der  Schneidkörper  und 
damit  verbunden  die  in  der  Ebene  der  Frontfläche 
liegenden  seitlichen  Schneidkanten  über  lange  Zeit 
aufrechterhält.  Ferner  kommt  auch  der  grosse 
Spanraum  der  oszillierenden  Bewegung  entgegen, 
denn  aufgrund  der  hohen  Schleifleistung  besteht 
auch  die  Notwendigkeit,  eine  grosse  Menge  von 
Spänen  zwischen  den  Schneidkörpern  unterzubrin- 
gen  und  zur  Seite  zu  schaffen.  Auch  die  Menge 
der  Späne  hat  bei  den  bisher  bekannten  Schleifpa- 
pieren  zu  Schwierigkeiten  geführt,  da  aufgrund  der 
hohen  Schleifwirkung  bei  gegenläufiger  oszillieren- 
der  Bewegung  die  Spanräume  von  der  Grösse  her 
hierzu  nicht  entsprechend  geeignet  waren. 

In  der  Zeichnung  zeigen: 
Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  ein  erstes  Aus- 

führungsbeispiel  eines  erfindungsge- 
mäßen  Schleifkörpers; 

Fig.  2  einen  vergrößerten  Ausschnitt  aus 
der  Draufsicht  gemäß  Fig.  1; 

Fig.  3  einen  Schnitt  längs  Linie  3-3  in  Fig. 
2; 

Fig.  4  einen  Schnitt  ähnlich  Fig.  3  durch  ein 
zweites  Ausführungsbeispiel; 

Fig.  5  einen  Schnitt  ähnlich  Fig.  3  durch  ein 
drittes  Ausführungsbeispiel; 

Fig.  6  einen  Schnitt  ähnlich  Fig.  3  durch  ein 
viertes  Ausführungsbeispiel; 

Fig.  7  eine  Draufsicht  ähnlich  Fig.  2  auf  ein 
fünftes  Ausführungsbeispiel: 

Fig.  8  eine  Draufsicht  ähnlich  Fig.  2  auf  ein 
sechstes  Ausführungsbeispiel; 

Fig.  9  einen  Schnitt  ähnlich  Fig.  3  durch  ein 
siebentes  Ausführungsbeispiel; 

Fig.  10  einen  Schnitt  ähnlich  Fig.  3  durch  ein 
achtes  Ausführungsbeispiel; 

Fig.  11  eine  Gesamtansicht  der  Verwendung 
des  erfindungsgemäßen  Schleifkör- 
pers  bei  einem  Schwingschleifer; 

Fig.  12  eine  Ansicht  der  Verwendung  des  er- 
findungsgemäßen  Schleifkörpers  bei 
einem  Rotationsschleifer  und 

Fig.  13  eine  Ansicht  der  Verwendung  des  er- 

findungsgemäßen  Schleifkörpers  bei 
einem  um  eine  feste  Schwenkachse 
oszillierenden  Schleifer. 

Die  Draufsicht  auf  ein  als  Ganzes  mit  10  be- 
5  zeichnetes  erstes  Ausführungsbeispiel  eines  erfin- 

dungsgemäßen  Schleifkörpers  zeigt  im  einzelnen 
einen  Träger  12  mit  einer  Trägeroberfläche  14,  auf 
welcher  in  einem  bestimmten  Muster  eine  Vielzahl 
von  Schneidkörpern  16  gehalten  ist. 

io  Diese  Schneidkörper  16  haben,  wie  die  Fig.  2 
und  3  zeigen,  in  Draufsicht  einen  ungefähr  kreis- 
runden  Querschnitt  und  erheben  sich  von  der  Träg- 
eroberläche  14  als  kleine  Zylinder.  Diese  Zylinder 
weisen  eine  ungefähr  parallel  zur  Trägeroberfläche 

15  14  verlaufende  kreisrunde  Frontfläche  18  auf,  wel- 
che  beim  Einsatz  des  erfindungsgemäßen  Schleif- 
körpers  auf  dem  jeweils  zu  bearbeitenden  Werk- 
stück  aufliegt. 

Ringsum  die  Frontfläche  18  bildet  sich  am 
20  Umfang  der  Zylinder  eine  kreisringförmige  scharfe 

Kante,  welche  eine  Schneide  20  darstellt. 
Wie  sich  insbesondere  aus  Figur  3  deutlich 

ergibt,  liegen  die  Schneiden  20  aller  Schneidkörper 
16  ungefähr  in  der  Ebene  der  Frontflächen  18,  so 

25  daß  beim  Schleifen  die  Schneiden  20  unmittelbar 
über  die  Oberfläche  des  zu  bearbeitenden  Werk- 
stücks  bewegt  werden.  Desweiteren  liegen  auch 
sämtliche  Frontflächen  18  ungefähr  in  einer  strich- 
punktiert  gezeichneten  Ebene  22,  welche  ungefähr 

30  parallel  zur  Trägeroberfläche  14  verläuft. 
Durch  die  parallele  Anordnung  der  ungefähr 

ebenen  Trägeroberfläche  14  zu  der  Ebene  22  wer- 
den  zwischen  den  einzelnen  Schneidkörpern,  wie 
ebenfalls  aus  den  Figuren  2  und  3  deutlich  zu 

35  ersehen  ist,  grosse  Spanräume  24  gebildet,  welche 
das  maximal  mögliche  Volumen  aufweisen. 

Das  erfindungsgemässe  Ausführungsbeispiel 
zeigt,  daß  die  Schneidkörper  16  und  der  Träger  12 
einstückig  ausgebildet  sind,  d.h.  beide  sind  aus 

40  einer  einzigen  Chromnickelstahlplatte  ausgearbei- 
tet,  was  eine  optimale  starre  Befestigung  der 
Schneidkörper  16  auf  dem  Träger  12  garantiert. 

Das  hier  beschriebene  Ausführungsbeispiel  ei- 
nes  erfindungsgemässen  Schleifkörpers  findet  bei 

45  einem  Schleifer  Verwendung,  bei  welchem  das 
Schleiforgan  um  eine  gerätefeste  Achse  oszillie- 
rend  geschwenkt  wird.  Die  gerätefeste  Achse  ist  in 
Figur  1  mit  dem  Bezugszeichen  26  versehen. 

Dabei  wird  um  einen  Winkel  von  ungefähr  2° 
50  mit  einer  Frequenz  von  ungefähr  20.000/Min.  ver- 

schwenkt.  Der  Verschwenkwinkel  selbst  ist  durch 
einen  Pfeil  28  in  Fig.  1  angegeben. 

Damit  bewegen  sich  sämtliche  Schneidkörper 
16  auf  dem  Träger  12  auf  Kreisbahnen  in  einer 

55  Ebene  senkrecht  zur  Achse  26.  In  der  vergrößerten 
Darstellung  in  Fig.  3  ist  diese  Bewegung  exempla- 
risch  am  Beispiel  der  beiden  dort  gezeichneten 
Schneidkörper  16  durch  den  Pfeil  28  dargestellt. 
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Ein  besonderes  Ausführungsbeispiel  des  erfin- 
dungsgemäßen  Schleifkörpers  zeigt  eine  auf  einer 
den  Schneidkörpern  16  gegenüberliegenden  Seite 
des  Trägers  12  gehaltene  elastische  Auflage  30, 
die  ihrerseits  an  einer  Platte  32  gehalten  ist.  Diese 
Platte  32  wird  unmittelbar  von  dem  jeweiliegen 
Schleifapparat  angetrieben. 

Bezüglich  der  Vorteile  des  erfindungsgemäßen 
Schleifkörpers  wird  auf  die  Beschreibungseinlei- 
tung  verwiesen. 

Bei  einem  zweiten  Ausführungsbeispiel  des  er- 
findungsgemäßen  Schleifkörpers,  dargestellt  in  Fig. 
4,  haben  die  Schneidkörper  16'  nicht  mehr  die 
Form  eines  Zylinders  sondern  eines  einschaligen 
Hyperboloids  und  zeigen  daher  unterhalb  ihrer 
Frontfläche  18'  eine  ringsum  laufende  Hinterschnei- 
dung  34,  welche  dazu  führt,  daß  die  am  Umfang 
der  Frontfläche  18'  gebildete  Schneide  20'  einen 
größeren  Keilwinkel  aufweist  als  beim  ersten  Aus- 
führungsbeispiel  und  außerdem  zwischen  den  ein- 
zelnen  Schneidkörpern  16'  der  Spanraum  24'  noch 
größer  wird. 

Vorzugsweise  sind  auch  bei  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  die  Schneidkörper  16'  einstückig  an 
den  Träger  12'  angeformt. 

Im  Gegensatz  zu  den  ersten  beiden  Ausfüh- 
rungsbeispielen  finden  bei  einem  dritten  und  vier- 
ten  Ausführungsbeispiel,  dargestellt  in  den  Fig.  5 
und  6,  als  Schneidkörper  16"  keine  regelmäßig 
geformten  Körper,  sondern  Körner  Verwendung, 
bei  denen  es  sich  vorzugsweise  um  Diamantkörner 
handelt.  Es  ist  aber  auch  denkbar,  anstelle  der 
Diamantkörner  Korundkörner  einzusetzen. 

Diese  Diamantkörner  16"  sind  beim  dritten 
Ausführungsbeispiel,  dargestellt  in  Fig.  5,  auf  eine 
Oberfläche  14"  der  den  Träger  12"  bildenden  Me- 
tallplatte  aufgelötet,  wobei  deren  unteres,  dem  Trä- 
ger  12"  zugewandtes  Ende  in  Lötmaterial  36  einge- 
bettet  sitzt. 

Die  Korngröße  dieser  Schneidkörper  wird  vor- 
zugsweise  auch  so  gewählt,  daß  deren  vordere 
Schneidkanten  38  ebenfalls  im  wesentlichen  in  ei- 
ner  zum  Träger  12"  parallelen  Ebene  40  liegen,  um 
eine  einheitliche  Schleifleistung  zu  erreichen. 

Die  Abstände  zwischen  den  Schneidkörpern 
16"  sind  genau  wie  bei  den  ersten  Ausführungsbei- 
spielen  so  gewählt,  daß  ausreichend  große  Span- 
räume  24"  vorhanden  sind. 

Eine  besonders  geeignete  Befestigung  der 
Schneidkörper  16"  sieht  ein  Hartlöten  derselben 
auf  einem  Trägerblech  12"  vor. 

Eine  Variante  des  dritten  Ausführungsbeispiels 
gemäß  Fig.  5  kann  aber  auch  so  ausgebildet  sein, 
daß  die  Diamantkörner  16"  auf  das  Trägerblech  12" 
nicht  aufgelötet,  sondern  aufgeschweißt  sind,  was 
eine  noch  bessere  Festigkeit  der  Diamantkörner 

16"  auf  dem  Trägerblech  12"  gewährleistet,  insbe- 
sondere  ein  geringeres  Ausbrechen  der  Diamant- 
körner  16"  zur  Folge  hat. 

Das  vierte  Ausführungsbeispiel,  dargestellt  in 
5  Fig.  6,  zeigt  Schneidkörper  16",  bei  denen  es  sich 

ebenfalls  um  Diamantkörner  handeln  kann.  Diese 
sind  jedoch  im  Gegensatz  zum  dritten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  in  eine  Einbettmasse  42  eingesetzt, 
aus  der  sie  mit  ihren  vorderen  Schneidkanten  38 

io  überstehen.  Diese  Einbettmasse  42  kann  beispiels- 
weise  eine  Keramikmasse  oder  eine  Kunstharzmas- 
se  oder  auch  möglicherweise  eine  metallische 
Masse  sein.  Die  Abstände  zwischen  diesen 
Schneidkörpern  16"  sind  wie  bei  den  vorstehend 

15  beschriebenen  Ausführungsbeispielen  gewählt. 
Ein  fünftes  und  sechstes  Ausführungsbeispiel, 

dargestellt  in  den  Fig.  7  und  8  zeigt  besondere 
Formen  der  Schneidkörper  16  des  ersten  Ausfüh- 
rungsbeispiels.  Diese  haben  eine  zylindrische 

20  Form,  wobei  dieser  Zylinder  beim  fünften  Ausfüh- 
rungsbeispiel  einen  rechteckigen  und  beim  sechs- 
ten  Ausführungsbeispiel  einen  dreieckigen  Quer- 
schnitt  hat.  Ansonsten  sind  die  Anordnung  und  die 
übrige  Ausbildung  dieser  Schneidkörper  16  iden- 

25  tisch  mit  denen  des  ersten  Ausführungsbeispiels. 
Ein  siebentes,  in  Fig.  9  ausschnittweise  darge- 

stelltes  Ausführungsbeispiel  unterscheidet  sich  hin- 
sichtlich  der  Ausbildung  des  Trägers  12  grund- 
sätzlich  von  den  vorstehend  genannten  Ausfüh- 

30  rungsbeispielen,  da  bei  diesem  der  Träger  12  aus 
einem  Gewebematerial  hergestellt  ist.  Hierbei  kann 
es  sich  bei  diesem  Gewebe  um  ein  solches  mit 
den  unterschiedlichsten  Fasern  handeln.  Es  kön- 
nen  beispielsweise  Fasern  aus  Naturstoffen,  syn- 

35  thetische  oder  auch  Metallfasern  sein.  Auf  diesen 
Träger  12  sind  Schneidkörper  16  in  Form  von 
Hartmetallplättchen  mit  den  erfindungsgemäßen 
Abständen  und  Zwischenräumen  aufgesetzt.  Diese 
Schneidkörper  16  können  beispielsweise  auf  das 

40  Gewebe  geklebt  oder  auch,  sofern  es  sich  bei  dem 
Gewebe  12  um  ein  Metallgewebe  handelt,  aufge- 
lötet  oder  aufgeschweißt  sein.  Die  Hartmetallplätt- 
chen  16  können  ebenfalls  wie  die  Schneidkörper 
gemäß  den  vorstehend  beschriebenen  Ausfüh- 

45  rungsbeispielen  beliebige  Querschnittsformen  ha- 
ben,  sie  können  beispielsweise  quaderförmig  oder 
auch  zylinderförmig  ausgebildet  sein,  wobei  eben- 
falls  unterhalb  der  Frontflächen  18  auch  Hinter- 
schneidungen  zweckmäßig  sind. 

50  Dieses  als  Träger  12  ausgebildete  Gewebe 
kann,  wie  beispielsweise  der  Träger  12  des  ersten 
Ausführungsbeispiels,  auf  einer  elastischen  Auflage 
30  gehalten  sein,  die  ihrerseits  wiederum  auf  der 
Platte  32  liegt.  Durch  diesen  elastisch  ausgebilde- 

55  ten  Träger  12"  besteht  die  Möglichkeit,  daß  sich 
die  Schneidkörper  16  mit  ihren  Frontflächen  18 
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besser  an  eine  von  einer  ebenen  Oberfläche  ab- 
weichenden  zu  bearbeitenden  Fläche  anpassen 
kann. 

Bei  einem  achten  Ausführungsbeispiel,  darge- 
stellt  in  Fig.  10,  sind  die  Schneidkörper  16""  Aus- 
prägungen  aus  dem  Trägerblech  12"",  wobei  die 
Schneidkörper  16  Erhebungen  sind,  die  sich  von 
einer  durch  den  Träger  12""  definierten  Ebene  aus 
erstrecken.  Bei  diesem  achten  Ausführungsbeispiel 
können  die  Schneidkörper  16""  bestimmte  Formen 
aufweisen,  beispielsweise  kann  es  sich  bei  diesen 
um  rhomboide  oder  pyramidenähnliche  Formen 
handeln. 

Die  Verwendung  eines  erfindungsgemäßen 
Schleifkörpers  10  als  Schleiforgan  44  eines 
Schwingschleifers  46  ist  in  Fig.  12  dargestellt.  Bei 
einem  derartigen  Schwingschleifer  46  wirkt  ein  An- 
trieb  48  mit  einem  Exzenter  auf  das  Schleiforgan 
44  ein  und  bewegt  dieses  in  einer  Ebene  in  zuein- 
ander  senkrechten  Richtungen  49  und  50. 

Die  Verwendung  eines  erfindungsgemäßen 
Schleifkörpers  als  Schleiforgan  52  eines  Rotations- 
schleifers  54  ist  in  Fig.  12  dargestellt.  Bei  diesem 
wird  das  Schleiforgan  52  durch  einen  Antrieb  56 
um  eine  Achse  58  entsprechend  dem  Pfeil  60 
rotierend  angetrieben. 

Schließlich  zeigt  Fig.  13  die  Verwendung  eines 
erfindungsgemäßen  Schleifkörpers  als  Schleiforgan 
62  eines  als  Ganzes  mit  64  bezeichneten  Schlei- 
fers,  dessen  Antrieb  66  das  Schleiforgan  um  eine 
gerätefeste  Achse  68  um  kleine  Winkel  oszillierend 
entsprechend  einem  Pfeil  70  hin  und  her  ver- 
schwenkt,  wobei  diese  Winkel  kleiner  10°  vorzugs- 
weise  kleiner  7°  sind,  wie  in  Fig.  13  dargestellt  ist. 

Patentansprüche 

1.  Schleifkörper  für  motorgetriebene  Schleifappa- 
rate,  umfassend  einen  Träger  und  aus  diesem 
hervorstehende  Schneidkörper,  wobei  die 
Schneidkörper  (16)  an  dem  Träger  (12)  im 
wesentlichen  starr  gehalten  sind,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schneidkörper  (16)  im 
Mittel  einen  Abstand  voneinander  aufweisen, 
der  größer  als  das  1,5-fache  des  mittleren 
Durchmessers  der  Schneidkörper  (16)  ist. 

2.  Schleifkörper  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schneidkörper  (16)  im 
Mittel  einen  Abstand  voneinander  aufweisen, 
der  mindestens  das  Doppelte  des  Durchmes- 
sers  der  Schneidkörper  (16)  beträgt. 

3.  Schleifkörper  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  den 
Schneidkörpern  (16)  eine  gegenüber  vorderen 

Enden  der  Schneidkörper  (Frontflächen  18)  im 
wesentlichen  zurückgesetzte  Trägeroberfläche 
(14)  einen  großen  Spanraum  (24)  schafft. 

5  4.  Schleifkörper  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Träger  (12)  eine  im  wesentlichen  gleichförmige 
Trägeroberfläche  (14)  aufweist,  von  der  die 
Schneidkörper  (16)  abstehen. 

10 
5.  Schleifkörper  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Träger  (12)  eine  unge- 
fähr  ebene  Trägeroberfläche  (14)  aufweist. 

15  6.  Schleifkörper  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schneidkörper  (16)  an  ihrem  der  Trägerober- 
fläche  (14)  abgewandten  Ende  eine  zu  dieser 
ungefähr  parallele  Frontfläche  (18)  aufweisen. 

20 
7.  Schleifkörper  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Frontflächen  (18)  aller 
Schneidkörper  (16)  im  wesentlichen  auf  einer 
geometrischen  Fläche  liegen. 

25 
8.  Schleifkörper  nach  einem  der  Ansprüche  6 

oder  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schneidkörper  (16)  ungefähr  in  einer  Ebene 
mit  ihrer  Frontfläche  (18)  liegende  und  am 

30  Rand  der  Frontfläche  (18)  angeordnete 
Schneidkanten  (20)  aufweisen. 

9.  Schleifkörper  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

35  Schneidkörper  (16)  eine  zylinderähnlich  lang- 
gestreckte  Form  aufweisen. 

10.  Schleifkörper  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

40  Schneidkörper  (16')  mit  einer  ringsum  laufen- 
den  Hinterschneidung  (34)  unterhalb  der  Front- 
fläche  (18')  versehen  sind. 

11.  Schleifkörper  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
45  kennzeichnet,  daß  die  Schneidkörper  (16')  die 

Form  eines  einschaligen  Hyperboloids  aufwei- 
sen. 

12.  Schleifkörper  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis 
50  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schneid- 

körper  (16)  einen  ungefähr  kreisförmigen 
Querschnitt  aufweisen. 

13.  Schleifkörper  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis 
55  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schneid- 

körper  (16)  einen  vieleckigen  Querschnitt  auf- 
weisen. 

8 
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14.  Schleifkörper  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schneidkörper  (16)  im 
Querschnitt  die  Form  eines  regelmäßigen  Viel- 
ecks  zeigen. 

15.  Schleifkörper  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schneidkörper  (16)  ei- 
nen  dreieckigen  Querschnitt  aufweisen. 

16.  Schleifkörper  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schneidkörper  (16)  ei- 
nen  viereckigen  Querschnitt  aufweisen. 

17.  Schleifkörper  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis 
16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Zylin- 
derachse  der  Schneidkörper  (16)  im  wesentli- 
chen  senkrecht  auf  der  Trägeroberfläche  (14) 
steht. 

18.  Schleifkörper  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schneidkörper  (16)  sich  von  der  Trägeroberflä- 
che  (14)  um  mindestens  0,1  mm  erheben. 

19.  Schleifkörper  nach  Anspruch  18,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schneidkörper  (16)  sich 
von  der  Trägeroberfläche  (14)  um  mindestens 
0,3  mm  erheben. 

20.  Schleifkörper  nach  Anspruch  19,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schneidkörper  (16)  sich 
von  der  Trägeroberfläche  (14)  um  mindestens 
0,5  mm  erheben. 

21.  Schleifkörper  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schneidkörper  (16)  in  einem  regelmäßigen 
Muster  angeordnet  sind. 

22.  Schleifkörper  nach  Anspruch  21,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Muster  aus  konzentri- 
schen  Kreisen  aufgebaut  ist. 

23.  Schleifkörper  nach  Anspruch  22,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Mittelpunkte  der  Kreise 
ungefähr  auf  Eckpunkten  gleichschenkeliger 
Dreiecke  liegen. 

24.  Schleifkörper  nach  einem  der  Ansprüche  21 
bis  23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Mu- 
ster  rotationssymmetrisch  zu  einem  Zentrum 
(Achse  26)  aufgebaut  ist. 

25.  Schleifkörper  nach  Anspruch  24,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Zentrum  mit  einer  Dreh- 
achse  (26)  zusammenfällt,  um  die  der  Schleif- 
körper  (10)  motorgetrieben  drehbar  ist. 

26.  Schleifkörper  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schneidkörper  (16)  in  den  Träger  (12)  einge- 
bettet  sind. 

5 
27.  Schleifkörper  nach  Anspruch  26,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Schneidkörper  (16)  an 
dem  Träger  (12)  durch  eine  Vollkunstharzein- 
bettung  gehalten  sind. 

10 
28.  Schleifkörper  nach  Anspruch  26,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Schneidkörper  (16)  in 
einer  Metalleinbettung  gehalten  sind. 

15  29.  Schleifkörper  nach  Anspruch  26,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schneidkörper  (16)  in 
einer  Keramikeinbettung  gehalten  sind. 

30.  Schleifkörper  nach  einem  der  voranstehenden 
20  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

Träger  (12)  ein  Metallblech  ist. 

31.  Schleifkörper  nach  Anspruch  30,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Metallblech  ein  Stahl- 

25  blech  ist. 

32.  Schleifkörper  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schneidkörper  (26)  aus  Metall  sind. 

30 
33.  Schleifkörper  nach  Anspruch  32,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Schneidkörper  (16)  aus 
Hartmetall  sind. 

35  34.  Schleifkörper  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schneidkörper  (16")  Diamantkörner  sind. 

35.  Schleifkörper  nach  Anspruch  34,  dadurch  ge- 
40  kennzeichnet,  daß  vordere  Schneidkanten  (38) 

der  Diamantkörner  (16")  im  wesentlichen  in 
einer  Ebene  (40)  liegen. 

36.  Schleifkörper  nach  einem  der  Ansprüche  30 
45  bis  35,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Schneidkörper  (16)  auf  der  Trägeroberfläche 
(14)  gehalten  sind. 

37.  Schleifkörper  nach  Anspruch  36,  dadurch  ge- 
50  kennzeichnet,  daß  die  Schneidkörper  (16")  auf 

der  Trägeroberfläche  (14")  aufgelötet  sind. 

38.  Schleifkörper  nach  Anspruch  36,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schneidkörper  (16")  auf 

55  die  Trägeroberfläche  (14)  aufgeschweißt  sind. 

9 
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39.  Schleifkörper  nach  einem  der  Ansprüche  32 
oder  33,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schneidkörper  Metallplättchen  (16"')  sind. 

40.  Schleifkörper  nach  einem  der  Ansprüche  30 
bis  33,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schneidkörper  (16)  und  der  Träger  (12)  ein- 
stückig  sind. 

41.  Schleifkörper  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Träger  (12"')  ein  Gewebematerial  ist. 

42.  Schleifkörper  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Schneidkörper  (16"")  aus  dem  Träger  (12"') 
ausgeprägt  sind. 

43.  Schelifkörper  nach  Anspruch  42,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schneidkörper  (16"") 
aus  dem  Träger  (12"")  ausgeprägte  Formkör- 
per  sind. 

44.  Schleifkörper  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Träger  (12)  auf  seiner  den  Schneidkörpern 
(16)  gegenüberliegenden  Seite  eine  elastische 
Auflage  trägt. 

45.  Schleifkörper  nach  Anspruch  44,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  elastische  Auflage  ihrer- 
seits  an  einer  Unterseite  einer  motorgetriebe- 
nen  Platte  gehalten  ist. 

46.  Schleifkörper  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die- 
ser  als  Schleiforgan  (44)  bei  einem  Schwings- 
chleifer  (46)  verwendet  wird. 

47.  Schleifkörper  nach  einem  der  Ansprüche  11 
bis  45,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dieser  als 
Schleiforgan  (52)  bei  Rotationsschleifern  (54) 
verwendet  wird. 

48.  Schleifkörper  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
45,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dieser  als 
Schleiforgan  (62)  bei  Schleifern  (64)  mit  einem 
um  eine  gerätefeste  Achse  (68)  oszillierend 
verschwenkbaren  Schleiforgan  (62)  verwendet 
wird. 

Claims 

1.  Abrasive  body  for  motor-driven  sanding  de- 
vices,  comprising  a  backing  and  cutting  bodies 
projecting  from  this  backing,  the  cutting  bodies 
(16)  being  held  essentially  rigidly  on  the  back- 
ing  (12),  characterised  in  that  the  cutting  bod- 

ies  (16)  are  on  average  at  a  distance  from  one 
another  which  is  greater  than  1.5  times  the 
average  diameter  of  the  cutting  bodies  (16). 

5  2.  Abrasive  body  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  cutting  bodies  (16)  are  on 
average  at  a  distance  from  one  another  which 
is  at  least  twice  the  diameter  of  the  cutting 
bodies  (16). 

10 
3.  Abrasive  body  according  to  Claim  1  or  2, 

characterised  in  that  a  backing  surface  (14) 
essentially  set  back  relative  to  front  ends  of  the 
cutting  bodies  (front  faces  18)  creates  a  large 

is  chip  space  (24)  between  the  cutting  bodies 
(16). 

4.  Abrasive  body  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  backing 

20  (12)  has  an  essentially  uniform  backing  surface 
(14)  from  which  the  cutting  bodies  (16)  project. 

5.  Abrasive  body  according  to  Claim  4,  charac- 
terised  in  that  the  backing  (12)  has  an  approxi- 

25  mately  plane  backing  surface  (14). 

6.  Abrasive  body  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  cutting 
bodies  (16),  at  their  end  remote  from  the  back- 

30  ing  surface  (14),  have  a  front  face  (18)  approxi- 
mately  parallel  to  this  backing  surface  (14). 

7.  Abrasive  body  according  to  Claim  6,  charac- 
terised  in  that  the  front  faces  (18)  of  all  the 

35  cutting  bodies  (16)  essentially  lie  on  a  geomet- 
ric  surface. 

8.  Abrasive  body  according  to  one  of  Claims  6  or 
7,  characterised  in  that  the  cutting  bodies  (16) 

40  have  cutting  edges  (20)  lying  approximately  in 
one  plane  with  their  front  face  (18)  and  ar- 
ranged  at  the  margin  of  the  front  face  (18). 

9.  Abrasive  body  according  to  one  of  the  preced- 
45  ing  Claims,  characterised  in  that  the  cutting 

bodies  (16)  have  a  shape  elongated  like  a 
cylinder. 

10.  Abrasive  body  according  to  one  of  the  preced- 
50  ing  Claims,  characterised  in  that  the  cutting 

bodies  (16')  are  provided  with  an  undercut 
(34),  running  all  round,  below  the  front  face 
(18'). 

55  11.  Abrasive  body  according  to  Claim  10,  charac- 
terised  in  that  the  cutting  bodies  (16')  have  the 
shape  of  a  one-sheet  hyperboloid. 

10 
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12.  Abrasive  body  according  to  one  of  Claims  9  to 
11,  characterised  in  that  the  cutting  bodies  (16) 
have  an  approximately  circular  cross-section. 

13.  Abrasive  body  according  to  one  of  Claims  9  to 
11,  characterised  in  that  the  cutting  bodies  (16) 
have  a  polygonal  cross-section. 

14.  Abrasive  body  according  to  Claim  13,  charac- 
terised  in  that  the  cutting  bodies  (16)  have  the 
shape  of  a  regulär  polygon  in  cross-section. 

15.  Abrasive  body  according  to  Claim  14,  charac- 
terised  in  that  the  cutting  bodies  (16)  have  a 
triangulär  cross-section. 

16.  Abrasive  body  according  to  Claim  14,  charac- 
terised  in  that  the  cutting  bodies  (16)  have  a 
quadrilateral  cross-section. 

17.  Abrasive  body  according  to  one  of  Claims  9  to 
16,  characterised  in  that  a  cylinder  axis  of  the 
cutting  bodies  (16)  is  essentially  perpendicular 
to  the  backing  surface  (14). 

18.  Abrasive  body  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  cutting 
bodies  (16)  are  raised  from  the  backing  sur- 
face  (14)  by  at  least  0.1  mm. 

19.  Abrasive  body  according  to  Claim  18,  charac- 
terised  in  that  the  cutting  bodies  (16)  are 
raised  from  the  backing  surface  (14)  by  at 
least  0.3  mm. 

20.  Abrasive  body  according  to  Claim  19,  charac- 
terised  in  that  the  cutting  bodies  (16)  are 
raised  from  the  backing  surface  (14)  by  at 
least  0.5  mm. 

21.  Abrasive  body  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  cutting 
bodies  (16)  are  arranged  in  a  regulär  pattern. 

22.  Abrasive  body  according  to  Claim  21,  charac- 
terised  in  that  the  pattern  is  constructed  from 
concentric  circles. 

23.  Abrasive  body  according  to  Claim  22,  charac- 
terised  in  that  the  centre  points  of  the  circles 
lie  approximately  on  corner  points  of  isosceles 
triangles. 

24.  Abrasive  body  according  to  one  of  Claims  21 
to  23,  characterised  in  that  the  pattern  is  con- 
structed  so  as  to  be  rotationally  Symmetrie  to  a 
centre  (axis  26). 

25.  Abrasive  body  according  to  Claim  24,  charac- 
terised  in  that  the  centre  coincides  with  a  rota- 
tional  axis  (26)  about  which  the  abrasive  body 
(10)  can  be  rotated  in  a  motor-driven  manner. 

5 
26.  Abrasive  body  according  to  one  of  the  preced- 

ing  Claims,  characterised  in  that  the  cutting 
bodies  (16)  are  embedded  in  the  backing  (12). 

io  27.  Abrasive  body  according  to  Claim  26,  charac- 
terised  in  that  the  cutting  bodies  (16)  are  held 
on  the  backing  (12)  by  füll  synthetic-resin  em- 
bedding. 

is  28.  Abrasive  body  according  to  Claim  26,  charac- 
terised  in  that  the  cutting  bodies  (16)  are  held 
in  metal  embedding. 

29.  Abrasive  body  according  to  Claim  26,  charac- 
20  terised  in  that  the  cutting  bodies  (16)  are  held 

in  ceramic  embedding. 

30.  Abrasive  body  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  backing 

25  (12)  is  a  metal  sheet. 

31.  Abrasive  body  according  to  Claim  30,  charac- 
terised  in  that  the  metal  sheet  is  a  steel  sheet. 

30  32.  Abrasive  body  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  cutting 
bodies  (26  [sie])  are  made  of  metal. 

33.  Abrasive  body  according  to  Claim  32,  charac- 
35  terised  in  that  the  cutting  bodies  (16)  are  made 

of  carbide. 

34.  Abrasive  body  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  cutting 

40  bodies  (16")  are  diamond  grains. 

35.  Abrasive  body  according  to  Claim  34,  charac- 
terised  in  that  front  cutting  edges  (38)  of  the 
diamond  grains  (16")  lie  essentially  in  one 

45  plane  (40). 

36.  Abrasive  body  according  to  one  of  Claims  30 
to  35,  characterised  in  that  the  cutting  bodies 
(16)  are  held  on  the  backing  surface  (14). 

50 
37.  Abrasive  body  according  to  Claim  36,  charac- 

terised  in  that  the  cutting  bodies  (16")  are 
soldered  to  the  backing  surface  (14"). 

55  38.  Abrasive  body  according  to  Claim  36,  charac- 
terised  in  that  the  cutting  bodies  (16")  are 
welded  to  the  backing  surface  (14). 

11 
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39.  Abrasive  body  according  to  one  of  Claims  32 
or  33,  characterised  in  that  the  cutting  bodies 
are  metal  tips  (16"'). 

40.  Abrasive  body  according  to  one  of  Claims  30 
to  33,  characterised  in  that  the  cutting  bodies 
(16)  and  the  backing  (12)  are  in  one  piece. 

41.  Abrasive  body  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  backing 
(12"')  is  a  fabric  material. 

42.  Abrasive  body  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  cutting 
bodies  (16"")  are  embossed  from  the  backing 
(12"')  [sie]. 

43.  Abrasive  body  according  to  Claim  42,  charac- 
terised  in  that  the  cutting  bodies  (16"")  are 
shaped  bodies  embossed  from  the  backing 
(12""). 

44.  Abrasive  body  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  backing 
(12)  carries  an  elastic  support  on  its  side  op- 
posite  the  cutting  bodies  (16). 

45.  Abrasive  body  according  to  Claim  44,  charac- 
terised  in  that  the  elastic  support  is  in  turn  held 
on  an  underside  of  a  motor-driven  plate. 

46.  Abrasive  body  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  this  abrasive 
body  is  used  as  an  abrasive  member  (44)  in 
an  orbital  sander  (46). 

47.  Abrasive  body  according  to  one  of  Claims  1  to 
45,  characterised  in  that  this  abrasive  body  is 
used  as  an  abrasive  member  (52)  in  rotary 
sanders  (54). 

48.  Abrasive  body  according  to  one  of  Claims  1  to 
45,  characterised  in  that  this  abrasive  body  is 
used  as  an  abrasive  member  (62)  in  sanders 
(64)  having  an  abrasive  member  (62)  which 
can  be  pivoted  in  an  oscillating  manner  about 
a  fixed  axis  (68). 

Revendicatlons 

1.  Element  abrasif  pour  dispositifs  de  meulage 
motorises,  comprenant  un  support  et  des 
corps  de  coupe,  faisant  saillie  hors  de  ce  der- 
nier,  selon  lequel  les  corps  de  coupe  (16)  sont 
maintenus  pratiquement  rigidement  sur  le  sup- 
port  (12),  caracterise  en  ce  que  les  corps  de 

coupe  (16)  presentent  au  centre  un  espace- 
ment  mutuel  superieur  ä  1,5  fois  le  diametre 
moyen  des  corps  de  coupe  (16). 

5  2.  Element  abrasif  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  corps  de  coupe  (16) 
presentent  au  centre  un  espacement  mutuel 
egal  au  moins  au  double  du  diametre  des 
corps  de  coupe  (16). 

10 
3.  Element  abrasif  selon  la  revendication  1  ou  2, 

caracterise  en  ce  qu'entre  les  corps  de  coupe 
(16)  une  surface  de  support  (14),  sensiblement 
en  retrait  vis-ä-vis  des  extremites  avant  des 

is  corps  de  coupe  (surface  frontales  18)  cree  un 
espace  ä  copeaux  (24)  important. 

4.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  support 

20  (12)  presente  une  surface  de  support  (14)  pra- 
tiquement  reguliere,  d'oü  font  saillie  les  corps 
de  coupe  (16). 

5.  Element  abrasif  selon  la  revendication  4,  ca- 
25  racterise  en  ce  que  le  support  (12)  presente 

une  surface  de  support  (14)  ä  peu  pres  plane. 

6.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  corps 

30  de  coupe  (16)  presentent,  sur  leur  extremite 
opposee  ä  la  surface  de  support  (14),  une 
surface  frontale  (18)  lui  etant  ä  peu  pres  paral- 
lele. 

35  7.  Element  abrasif  selon  la  revendication  6,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  surfaces  frontales  (18) 
de  tous  les  corps  de  coupe  (16)  sont  situees 
pratiquement  dans  une  meme  surface  geome- 
trique. 

40 
8.  Element  abrasif  selon  la  revendication  6  ou  7, 

caracterise  en  ce  que  les  corps  de  coupe  (16) 
presentent  des  aretes  de  coupe  (20)  situees  ä 
peu  pres  dans  le  plan  de  leurs  surfaces  fronta- 

45  le  (18)  et  disposees  en  bordure  de  la  surface 
frontale  (18) 

9.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  corps 

50  de  coupe  (16)  presentent  une  forme  allongee 
analogue  ä  un  cylindre. 

10.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  corps 

55  de  coupe  (16)  sont  pourvus  au-dessous  de  la 
surface  frontale  (18)  d'une  contre-depouille 
(34)  en  faisant  le  pourtour. 

12 
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11.  Element  abrasif  selon  la  revendication  10,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  corps  de  coupe  (16) 
presentent  la  forme  d'une  hyperbolo'fde  ä  une 
enveloppe. 

12.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
9  ä  11,  caracterise  en  ce  que  les  corps  de 
coupe  (16)  presentent  une  section  transversale 
ä  peu  pres  circulaire. 

13.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
9  ä  11,  caracterise  en  ce  que  les  corps  de 
coupe  (16)  presentent  une  section  transversale 
polygonale. 

14.  Element  abrasif  selon  la  revendication  13,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  corps  de  coupe  (16) 
ont  la  forme  d'un  polygone  regulier. 

15.  Element  abrasif  selon  la  revendication  14,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  corps  de  coupe  (16) 
presentent  une  section  transversale  triangulai- 
re. 

16.  Element  abrasif  selon  la  revendication  14,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  corps  de  coupe  (16) 
presentent  une  section  transversale  parallelepi- 
pedique. 

17.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
9  ä  16,  caracterise  en  ce  qu'un  axe  de  cylindre 
des  corps  de  coupe  (16)  est  situe  sensible- 
ment  perpendiculairement  ä  la  surface  de  sup- 
port  (14) 

18.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  corps 
de  coupe  (16)  s'elevent  d'au  moins  0,1  mm 
au-dessus  de  la  surface  de  support  (14). 

19.  Element  abrasif  selon  la  revendication  18,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  corps  de  coupe  (16) 
s'elevent  d'au  moins  0,3  mm  au-dessus  de  la 
surface  de  support  (14). 

20.  Element  abrasif  selon  la  revendication  19,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  corps  de  coupe  (16) 
s'elevent  d'au  moins  0,5  mm  au-dessus  de  la 
surface  de  support  (14). 

21.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  corps 
de  coupe  (16)  sont  disposes  suivant  un  motif 
regulier. 

22.  Element  abrasif  selon  la  revendication  21,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  motif  est  compose  de 
cercles  concentriques. 

23.  Element  abrasif  selon  la  revendication  22,  ca- 
racterise  en  ce  les  centres  des  cercles  sont 
situes  ä  peu  pres  aux  angles  de  triangles 
equilateraux. 

5 
24.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 

21  ä  23,  caracterise  en  ce  que  que  le  motif  est 
d'une  structure  symetrique  en  rotation  par  rap- 
port  ä  un  centre  (axe  26). 

10 
25.  Element  abrasif  selon  la  revendication  24,  ca- 

racterise  en  ce  que  le  centre  co'fncide  avec  un 
axe  de  rotation  (26)  autour  duquel  l'element 
abrasif  (10  est  susceptible  de  tourner  sous 

is  1'entraTnement  d'un  moteur. 

26.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  corps 
de  coupe  (16)  sont  encastres  dans  le  support 

20  (12). 

27.  Element  abrasif  selon  la  revendication  26,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  corps  de  coupe  (16) 
sont  maintenus  sur  le  support  (12)  gräce  ä  un 

25  encastrement  integral  dans  de  la  resine  syn- 
thetique. 

28.  Element  abrasif  selon  la  revendication  26,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  corps  de  coupe  (16) 

30  sont  maintenus  dans  un  encastrement  en  me- 
tal. 

29.  Element  abrasif  selon  la  revendication  26,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  corps  de  coupe  (16) 

35  sont  maintenus  dans  un  encastrement  en  cera- 
mique. 

30.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  support 

40  (12)  est  une  tole  metallique. 

31.  Element  abrasif  selon  la  revendication  30,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  tole  metallique  est  une 
tole  en  acier. 

45 
32.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 

precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  corps 
de  coupe  (16)  sont  en  metal. 

50  33.  Element  abrasif  selon  la  revendication  32,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  corps  de  coupe  (16) 
sont  en  metal  dur. 

34.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
55  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  corps 

de  coupe  (16")  sont  des  grains  en  diamant. 

13 
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35.  Element  abrasif  selon  la  revendication  34,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  aretes  de  coupe  avant 
(38)  des  grains  en  diamant  (16")  ont  situes 
pratiquement  dans  un  meme  plan  (40). 

36.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
30  ä  35,  caracterise  en  ce  que  les  corps  de 
coupe  (16)  sont  maintenus  sur  la  surface  de 
support  (14). 

37.  Element  abrasif  selon  la  revendication  36,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  corps  de  coupe  (16") 
sont  brases  sur  la  surface  de  support  (14"). 

38.  Element  abrasif  selon  la  revendication  36,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  corps  de  coupe  (16") 
sont  soudes  sur  la  surface  de  support  (14). 

39.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
32  ou  33,  caracterise  en  ce  que  les  corps  de 
coupe  sont  des  plaquettes  metalliques  (16"'). 

40.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
30  ä  33,  caracterise  en  ce  que  les  corps  de 
coupe  (16)  et  le  support  (12)  sont  monobloc. 

41.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  support 
(12"')  est  un  materiau  tisse. 

42.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  corps 
de  coupe  (16"")  sont  obtenus  par  estampage 
du  support  (12"'). 

43.  Element  abrasif  selon  la  revendication  42,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  corps  de  coupe  (16"") 
sont  des  corps  de  forme  obtenue  par  estampa- 
ge  du  support  (12""). 

44.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  support 
(12)  porte  une  base  elastique,  sur  sa  face 
opposee  aux  corps  de  coupe  (16). 

45.  Element  abrasif  selon  la  revendication  44,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  base  elastique  est  main- 
tenue  de  son  cote  sur  une  face  inferieure 
d'une  plaque  entraTnee  par  moteur. 

46.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  celui-ci  est 
utilise  comme  organe  abrasif  (44)  sur  une 
meule  vibrante  (46). 

47.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 
1  ä  45,  caracterise  en  ce  que  celui-ci  est 
utilise  comme  organe  abrasif  (52)  sur  une 
meule  rotative  (54). 

5 
48.  Element  abrasif  selon  l'une  des  revendications 

1  ä  45,  caracterise  en  ce  que  celui-ci  est 
utilise  comme  organe  abrasif  (62)  sur  une 
meule  (64)  comportant  un  organe  abrasif  (62) 

io  pivotant  de  fagon  oscillante  autour  d'un  axe 
(68)  fixe  par  rapport  ä  l'appareil. 
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